
7.3

Aufgrund der § 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 24.03.2010 (GVBI 1 5. 119), der § 42 bis 46 des Hessischen Wassergesetzes
(HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.05.2005 (GVBI. 1 5. 305), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 04.03.2010 (GVBI. 1 S. 85), der § 1 bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBI. 1 5 225), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 31.012.2005 (GVBI 1 5 54), der § 1 und 9 des Gesetzes über Abga
ben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz — AbwAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18.01 .2005 (BGBI. 1 S. 114), zuletzt geändert durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBI. 1 5. 1163) und der § 1 und 2 des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbw/AG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 29.09.2005 (GVBI. 1 5. 664), hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Witzenhausen in der Sitzung am 15.12.2015 folgende

Satzung zur 2. Änderung der

Entwässerung ssatzu n g

[EWSI

beschlossen:

Artikel 1 Änderungen

§ 25 Mitwirkungspflichten der GrundstückseigentümerlZählermiete Brauchwasser

(1) Die Stadt kann von den Grundstückseigentümern eine Aufstellung der bebauten und künstlich befes
tigten Flächen verlangen, die an die Abwasseranlage angeschlossen sind bzw. von denen Nieder
schlagswasser der Abwasseranlage zufließt.

(2) Bei Verwendung von Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen für das Sammeln von Niederschlags
wasser sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, genaue Angaben zu deren Anschluss und Vo
lumen zu machen und anzugeben, welcher Verwendung das gesammelte Niederschlagswasser zu
geführt wird. Die Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser muss der Stadt schriftlich
angezeigt werden.

(3) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der Stadt jede Änderung der bebauten und
künstlich befestigten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser der Abwasser-
anlage zugeführt wird bzw. zu ihr abfließt, unverzüglich bekanntzugeben. Gleiches gilt für
die Änderung von Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen zum Sammeln von Nieder
schlagswasser.

(4) Die Stadt ermittelt die Brauchwassermenge durch ihr gehörende Messeinrichtungen und bestimmt
deren Art, Zahl und Größe sowie den Anbringungsort. Die Messeinrichtungen sind vom Anschluss-
nehmer vor Frost, Abwasser und Grundwasser zu schützen.

(5) Die Stadt kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten wahlweise einen geeigne
ten Schacht oder Schrank für die Messeinrichtung anbringt, wenn kein Raum zur frostsicheren Un
terbringung des Wasserzählers vorhanden ist Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den in Satz 1
genannten Schacht oder Schrank in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.
Er kann die Verlegung dieser Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen



Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und nach der Verlegung das Ablesen nicht beeinträchtigt
wird.

(6) Der Anschlussnehmer kann von der Stadt die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Elch-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des Eichgesetzes verlangen. Die Kosten
der Prüfung fallen der Stadt zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
überschreitet, sonst dem Anschlussnehmer.

(7) Für die zur Verfügung gestellten Messeinrichtungen verlangt die Stadt vom Anschlussnehmer Zäh
lermieten, die von der Größe des eingebauten Zählers abhängen.

Die Zählermieten betragen:

Zähler QN 2,5

Zähler QN 6

Zähler DN 150

4,05 Euro/Monat

8,84 Euro/Monat

25.60 Euro/Monat

(8) Die Messeinrichtungen werden von der Stadt oder nach Aufforderung der Stadt vom Anschlussneh
mer abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich
sind. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der Stadt jede Änderung der bebauten und künst
lich befestigten Grundstücksf]ächen, von denen Niederschlagswasser der Abwasseranlage zugeführt
wird bzw. zu ihr abfließt, unverzüglich bekanntzugeben. Gleiches gilt für die Änderung von Zisternen
oder ähnlichen Vorrichtungen zum Sammeln von Niederschlagswasser

Artikel 2 In-Kraft-Treten

Diese Anderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Witzenhausen, 16.12.2015

$j

Der Magistrat
der Stadt

Öffentlich bekannt gemacht am

Witzenhausen, 21.12.2015 Der Magistrat
der

StadAR2

(Fischer)
Bürgermeisterin

Fischer)
Bürgermeisterin


